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Intervention / Teilintervention Fördergegenstand Bezeichnung der Intervention Landesspezifische Bezeichnung der Teilintervention 

EL-0405-00 0 Investitionen in materielle Vermögenswerte in Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung 
(Marktstruktur) 

Marktstrukturförderung 

 

AWK 
lfd. 
Nr. 

Auswahlkriterium Ausprägung des Kriteriums Gewichtung zu erreichende 
Höchstpunktzahl je 
Kriterium 

Schwellenwert 
(Punkte) 

          400 

1 Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse  
a) Öko-Erzeugnisse 
b) Geprüfte Qualität Hessen 
c)  sonstige anerkannte Systeme i. S. der Qualitätsregelungen nach Artikel 20 Abs. 2 Buchstabe a) 
und b) der Verordnung (EU) 2022/2472 

5: >= 75 % 
4: >= 50 % 
3: >= 20 % 
2: >= 10 % 
1: >= 5 %  
0: < 5 %  

60 300 

  

2 Steigerung des Einkommens der Urproduzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse über den 
Abschluss von Liefer- und Abnahmeverträgen 
 
- Mengenanteil der über LuA-Verträge erfassten Erzeugnisse an der von der Investition betroffenen 
Gesamtmenge (in %) 

5: >= 90 % 
4: >= 80 % 
3: >= 70 % 
2: >= 60 % 
1: >= 50 % 
0: < 50 % 

10 50 

3 Steigerung des Einkommens der Urproduzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse über den 
Abschluss von Liefer- und Abnahmeverträgen 
 
- Laufzeit der Verträge in Jahren 

5: >= 10 
4: >= 9 
3: >= 8 
2: >= 7 
1: >= 6 
0: < 6 

10 50 

4 Beitrag zum Ressourcenschutz in Verbindung mit dem Vorhaben (z. B. Reduzierung des Wasser- 
oder Energieverbrauchs (keine Punkte bei einem Drittlandswarenanteil  
> = 50% des Wareneinsatzes)  
 
- Reduzierung des Ressourceneinsatzes bei der relevanten Investitionsmaßnahme bzw. 
Ressourcenschutz in der Betriebsstätte 

5: Anteil der geschätzten Einsparung gegenüber Ausgangssituation >= 50 % oder 
neuester technischer Stand zum maximal möglichen Einsparungspotential bei 
Erstausstattung bzw. neuer Maßnahme 
3: Anteil der geschätzten Einsparung gegenüber Ausgangssituation >= 25 % 
1: Anteil der geschätzten Einsparung gegenüber Ausgangssituation >= 10 % 
0:< 10 % 

25 125 

5 Verbesserung der (regionalen) Wertschöpfungsketten  
 
- Mengenanteil der erfassten Produkte von landwirtschaftlichen Unternehmen aus der Region, 
einschließlich der von der Andienungspflicht betroffenen Erzeugnisse an Gesamtmenge des 
Vorhabens,  (in %) 

5: >= 95 % 
4: >= 75 % 
3: >= 50 % 
2: > = 20 % 
1: > = 10 % 
0: < 10 % 

20 100 

6 Verbesserung der (regionalen) Wertschöpfungsketten 
  
- Umsatzanteil  der vermarktbaren Erzeugnisse in der Region am Gesamtumsatz des Vorhabens (in 
%) 

5: >= 95 % 
4: >= 75 % 
3: >= 50 % 
2: >= 20 % 
1: >= 10 % 
0: < 10 % 

20 100 

7 Verbesserung der (regionalen) Wertschöpfungsketten  
 
- Bei Inanspruchnahme von Drittlandsware geschätzter zukünftiger Mengenanteil an Gesamtmenge 
(in %) 

5: = 0 % 
3: > 0 % bis < = 2% 
1: > 2 % bis < = 5 % 
0: > 5% 

5 25 



 

15 

8 Kleinst- und Kleinunternehmen 5: Kleinstunternehmen 
3: Kleine Unternehmen 
0: nicht zutreffend 

10 50 

9 Förderung der Zusammenarbeit des Antragstellers,  u.a. im Rahmen einer Kooperation/eines 
Netzwerkes oder Operationellen Gruppe 
 
- Antragsteller ist ein anerkannter Erzeugerzusammenschluss oder ein Mitglied der vorgenannten 
Organisationen 

5: Erzeugerzusammenschluss 
3: Unternehmen einer anerkannten Kooperation oder OG gem. GAK bzw. RL-IZ 
1: Unternehmen eines Netzwerkes, das nicht die Kriterien der Kooperation nach 
GAK bzw. RL-IZ erfüllt 
0: nicht zutreffend 

10 50 

10 Erstmaliger Antragsteller bzw. erstmaliger Antrag für diesen Erzeugnisbereich seit 2007 5: ja 
0: nein 

10 50 

11 Beitrag für die Erhaltung der Kulturlandschaft und Ökosysteme  
 
- Beitrag des Verarbeitungsunternehmens zur Erhaltung der Kulturlandschaft beispielsweise über 
den Bezug von Öko-Erzeugnissen, Erzeugnissen die nach extensiven Anbau- und 
Erzeugungsmethoden hergestellt werden, die regional-typische Erzeugnisse sind oder sonstige 
Vorteile für das Ökosystem darzustellen 

5: >= 5 Aspekte 
4: = 4 Aspekte 
3: = 3 Aspekte 
2: = 2 Aspekte 
1: = 1 Aspekt 
0: keine 

10 50 

12 Beitrag zur Verbesserung des Tierwohls 
 
- Besondere Tierwohlaspekte u.a. bei der Schlachtung, tiergerechten Transporte, tiergerechten 
Haltung im Erfassungs-/ Schlachtbetrieb, ggf. auch besonders tiergerechte Haltung im 
Erzeugerbetrieb 

5: >= 3 Aspekte 
3: = 2 Aspekte 
1: = 1 Aspekt 
0: keine 

10 50 

      
                 

200  1000 400 
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